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jedoch, die Unterschiede zwischen Eingaben, Anträgen, 
Rechtsmitteln und Neuerervorschlägen genau zu beachten. 
In § 1 Abs. 3 EingabenG ist ausdrücklich bestimmt, daß 
die Bearbeitung von Anträgen, Rechtsmitteln und 
Neuerervorschlägen nicht in den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes fällt. Sie sind nach den spezifischen Grundsätzen 
zu bearbeiten, die sich aus speziellen Rechtsvorschriften 
ergeben und von den Organen des Staatsapparates, den 
Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften und Einrichtun
gen zu beachten sind.

Wenden sich Bürger mit Anträgen an Organe des 
Staatsapparates, dann wollen sie ein bestimmtes, subjek
tives Recht zur Befriedigung materieller oder kultureller 
Bedürfnisse in Anspruch nehmen, für das eine staatliche 
Einzelentscheidung Voraussetzung ist. Das gilt z. B. für den 
Antrag auf Zulassung zum Studium, für den Antrag auf 
Zuweisung einer Wohnung, den Antrag auf einen Kinder
krippen- oder Kindergartenplatz, den Antrag auf Zustim
mung zum Bau eines Eigenheims. Dabei haben sowohl der 
den Antrag stellende Bürger als auch das für die Ent
scheidung zuständige Organ des Staatsapparates — meist 
sind das die Fachorgane der örtlichen Räte — die ein
schlägigen Rechtsvorschriften zu beachten. Der Bürger 
muß berücksichtigen, welche Anforderungen an die Stel
lung des Antrags geknüpft sind, so z.B. hinsichtlich der 
dem Antrag beizufügenden Unterlagen oder Dokumente. 
Das Organ des Staatsapparates hat die sich aus den Rechts
vorschriften ergebenden inhaltlichen Grundsätze sowie 
Form- und Fristvorschriften bei der Bearbeitung und Ent
scheidung des Antrags zu beachten.

Neben dem allgemeinen Eingabenrecht der Bürger sieht 
die Rechtsordnung der DDR auch spezielle Rechtsmittel 
vor, mit denen sich Bürger gegen Entscheidungen von 
Organen des Staatsapparates oder von Staatsfunktionären 
wenden können, wenn sie mit einer Einzelentscheidung 
nicht einverstanden sind. Rechtsmittel sind durch fol
gende Besonderheiten charakterisiert:

1. Sie können grundsätzlich nur dann in Anspruch ge
nommen werden, wenn sie in einer Rechtsvorschrift aus
drücklich vorgesehen sind, so z. B. in § 12 der VO über die 
Verantwortung der Räte der Gemeinden, Stadtbezirke, 
Städte und Kreise bei der Errichtung und Veränderung 
von Bauwerken der Bevölkerung vom 22. März 1972 
(GBl. II Nr. 26 S. 293) oder in § 33 OWG.

2. Sie können nur gegen staatliche Einzelentscheidun
gen gerichtet werden, so z.B. gegen die Ablehnung eines 
Antrags auf Zustimmung zum Bau einer Garage oder ge
gen eine Ordnungsstrafmaßnahme. Dagegen sind Rechts
mittel nicht zulässig, wenn sich der Bürger mit der Ar- 
beits- oder Verhaltensweise eines Staatsfunktionärs aus
einandersetzen will, ohne daß eine Einzelentscheidung er
gangen ist, gegen die die entsprechende Rechtsvorschrift 
ein Rechtsmittel vorsieht.

3. Sie stehen in der Regel nur dem Adressaten der 
Einzelentscheidung zu, also z. B. demjenigen Bürger, des
sen Antrag auf Zustimmung zum Bau einer Garage ab
gelehnt wurde oder der mit einer Ordnungsstrafmaß
nahme belegt worden ist.

Das Verfahren zur Bearbeitung von Rechtsmitteln und 
zur Entscheidung darüber durch die Organe des Staats
apparates ist in einer Vielzahl von Rechtsvorschriften dif
ferenziert ausgestaltet. Das betrifft sowohl die Rechtswir
kung des Rechtsmittels — ob eine aufschiebende Wirkung 
eintritt oder nicht — als auch die zu beachtenden Form- 
und Fristvorschriften. Das Rechtsmittel als Möglichkeit des 
Bürgers, sich gegen staatliche Einzelentscheidungen zu 
wenden und damit deren erneute Überprüfung zu ver
anlassen, zielt speziell auf die Gewährleistung der sozia
listischen Gesetzlichkeit in den Beziehungen zwischen 
Staatsapparat und Bürgern ab. Dagegen nehmen die Ein
gaben der Bürger in umfassender Weise auf die staatliche 
Leitung und Planung Einfluß.

Für die Bearbeitung von NeuerervorSchlägen gilt die

VO über die Förderung der Tätigkeit der Neuerer und Ra
tionalisatoren in der Neuererbewegung — Neuererverord
nung (NVO) - vom 22. Dezember 1971 (GBl. II 1972 Nr. 1 
S. 1). Ausgehend von der Zielstellung und der Bedeutung 
der Neuererbewegung werden in der NVO konkrete recht
liche Festlegungen darüber getroffen, was Neuerervor
schläge sind, wo sie eingereicht werden müssen und welche 
Anforderungen bei ihrer Entscheidung zu beachten sind. 
Die Rechte der Werktätigen werden eindeutig bestimmt, 
und zugleich wird die Verantwortung der Leiter in den 
Betrieben bei der Bearbeitung und Entscheidung von 
Neuerervorschlägen geregelt. Die NVO enthält auch ein 
besonderes Beschwerdeverfahren, wenn Neuerer z. B. mit 
der Ablehnung ihres Vorschlags nicht einverstanden sind 
oder sich Verzögerungen bei der Entscheidung ergeben 
(vgL §28).

Die Gewährleistung der sozialistischen Gesetzlichkeit 
verlangt, bei der Bearbeitung von Anliegen der Bürger 
gründlich zu prüfen, ob es sich 'um eine Eingabe, einen 
Antrag, ein Rechtsmittel oder einen Neuerervorschlag han
delt. Dabei sind zunächst die für das betreffende Anliegen 
des Bürgers jeweilst geltenden Rechtsvorschriften (Ein
gabengesetz sowie spezielle Rechtsvorschriften) zu beach
ten.

Ferner sind die differenziert festgelegten Form- und 
Fristvorschriften zu berücksichtigen, nämlich
— bei Eingaben: schriftlich oder mündlich, 4 Wochen Be

arbeitung,
— bei Rechtsmitteln: schriftlich, 3 Wochen bis zu einem 

Monat Bearbeitung,
— bei Neuerervorschlägen: schriftlich, 4 Wochen Bearbei

tung.
Schließlich gibt es unterschiedliche Regelungen hinsicht

lich der Verfahrensweise, wenn der Bürger mit einer Ent
scheidung nicht einverstanden ist, nämlich
— bei Eingaben: das Recht des Bürgers, sich an das über

geordnete Organ oder den übergeordneten Leiter zu 
wenden;

— bei Anträgen: die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
eines Rechtsmittels;

— bei Rechtsmitteln: die Entscheidung im Zwei-Instanzen- 
Verfahren, d. h.: wird der Beschwerde des Bürgers nicht 
stattgegeben, so ist sie ohne erneutes Zutun des Bür
gers an das übergeordnete Organ bzw. den übergeord
neten Leiter weiterzuleiten;

— bei Neuerervorschlägen: das Beschwerderecht des
Werktätigen beim zuständigen Leiter und dessen Ver
pflichtung, die Beschwerde an den übergeordneten Lei
ter weiterzuleiten, wenn er ihr nicht stattgibt. * S.
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